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Pakt für den Sport im Rhein-Sieg-Kreis 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kultur- und Sportausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem „Pakt für den 

Sport im Rhein-Sieg-Kreis“ in der Neufassung 2021 zuzustimmen. 

 

Vorbemerkungen: 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis und der Kreissportbund Rhein-Sieg e. V. hatten am 28.05.2004 

erstmals einen „Pakt für den Sport im Rhein-Sieg-Kreis“ vereinbart. In dieser Erklärung 

bekannten sich der Kreis und der Spitzenverband des gemeinwohlorientierten Sports 

im Rhein-Sieg-Kreis gemeinsam dazu, den Sport im Kreisgebiet – unter Wahrung der 

Autonomie des Sports – weiterzuentwickeln und nachhaltig zu fördern. Dieser Pakt 

wurde im Jahr 2016 neu gefasst. 

 

War der Pakt für den Sport bis dahin nicht befristet, so wurde seine Laufzeit in der 

2016 abgeschlossenen Vereinbarung in Anpassung an die Wahlzeit des Kreistages auf 

Ende 2020 begrenzt. Damit steht es der neu gewählten Vertretung frei, erneut eine 

sportpolitische Standortbestimmung vorzunehmen. 

 
 



Erläuterungen: 

 
Die vorliegende Neufassung des Paktes für den Sport im Rhein-Sieg-Kreis 2021 wurde 

mit dem Kreissportbund Rhein-Sieg e. V. verhandelt und abgestimmt. Sie lehnt sich in 

Aufbau und Inhalt an die Fassung 2016 an, berücksichtigt jedoch – neben 

redaktionellen Anpassungen – zwischenzeitliche Änderungen, insbesondere bei 

gemeinsamen Vorhaben. 

 

Wie bisher werden im Sinne einer sportpolitischen Standortbestimmung Ziele, 

Schwerpunkte und Grundsätze der Zusammenarbeit – und damit auch der 

Sportförderung bzw. der Sportpolitik auf Kreisebene – beschrieben und hieraus 

Handlungsfelder abgeleitet. Hierin werden auch die Projekte und Maßnahmen 

aufgezählt, die durch den Rhein-Sieg-Kreis personell und/oder finanziell unterstützt 

werden. Diese finanzielle und organisatorische Unterstützung unterliegt ausdrücklich 

dem Haushalts- und Organisationsvorbehalt des Kreises.  

 

Der Entwurf des neuen „Paktes für den Sport“ ist als Anhang beigefügt. Die 

wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung sind kenntlich gemacht. 

Im Entwurfstext sind dazu jeweils kurze Erläuterungen enthalten. 
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